
Schulbetrieb nach den Weihnachtsferien 

Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

zunächst wünschen wir allen ein gutes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr! Wir informieren Sie und 
euch heute über die Umsetzung der Vorgaben für den Schulbetrieb nach den Weihnachtsferien. 

1. Präsenz- und Fernunterricht

Bis zum 15.1.2021 findet von 5-J2 kein Präsenz-, sondern ausschließlich Fernunterricht statt. Ab
dem 18.1. gelten eventuell veränderte Regelungen, über die wir dann zeitnah informieren.

2. Leistungsmessung

In den Klassenstufen 5-10 finden im 1. Schulhalbjahr (bis 31.1.2021) keine schriftlichen Leis-
tungsmessungen (Klassenarbeiten/ Tests) mehr statt.
Mündliche Leistungsfeststellungen sind auch im Fernunterricht möglich.

Diese Regelung treffen wir aufgrund der Tatsache, dass schriftliche Leistungen nicht in allen
Fächern vorgeschrieben sind und es sich lediglich um eine Halbjahresinformation handelt. Je
nach Dauer des Fernunterrichtes kann die Anzahl der vorgeschriebenen Leistungsfeststellungen
unterschritten werden. Dies wird sich in den kommenden Monaten herausstellen.

In der Kursstufe finden die verpflichtenden Klausuren laut Plan (wurde über die Elternvertre-
ter/innen verteilt) statt. Alle Klausuren werden in der Aula und in 027 mit Mindestabstand und
zeitlich versetzt durchgeführt, sodass kein Infektionsrisiko besteht.

Nachschreibtermine müssen individuell vereinbart werden.

An alle Eltern und Schüler 

Besigheim, den 07.01.2021 



3. Zeugnisausgabe

Die Zeugniskonvente 5-10 finden frühestens am 1. und 2. Februar statt, die Ausgabe der Halb-
jahresinformationen erfolgt frühestens am 5. Februar.

Die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse der Kursstufe bleibt auf den 29. Januar terminiert.

4. Notbetreuung

Für Schülerinnen und Schüler der Klasse 5-7 kann an Tagen, an denen kein Präsenzunterricht
möglich ist, eine Notbetreuung in Anspruch genommen werden, wenn dies zwingend erforder-
lich ist. Voraussetzung hierfür ist, dass beide Erziehungsberechtigte durch ihre berufliche Tätig-
keit an der Betreuung gehindert sind oder andere schwerwiegende Gründe (pflegebedürftige
Angehörige u.a.) vorliegen und eine Betreuung auf keine andere Weise sichergestellt werden
kann.
In diesem Fall melden Sie bitte möglichst schnell Ihr Kind bei uns unter

Notfallbetreuung@csgb.de 

an. Bitte geben Sie dabei an, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten Ihr Kind betreut werden 
muss.  

5. Durchführung des Fernunterrichts

Die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler am Fernunterricht unterliegt der Schulpflicht. Eine
Nichtteilnahme am Fernunterricht wird deshalb wie eine Nichtteilnahme am Präsenzunterricht
behandelt.

Der „Fernlerntag“ richtet sich nach dem regulären Stundenplan und beginnt um 08.00 Uhr und
endet spätestens um 17:00 Uhr. Innerhalb dieser Zeitspanne wird die Anwesenheit durch ein
aktives Anmelden über eine „Anwesenheits-Aufgabe“ in der HPI-Schul Cloud kontrolliert und
dokumentiert.

Bsp.: Aufgabe:

Die Schüler finden diese Aufgabe täglich im Kurs der stellvertretenden Klassenlehrerin/ des 
stellvertretenden Klassenlehrers. 

mailto:Notfallbetreuung@csgb.de


Bsp.: Abgabe 

Der zeitliche Umfang der Aufgaben und der zu vermittelnden Lerninhalte orientiert sich an der 
Stundentafel des Präsenzunterrichts.  

Die Klassenlehrerin / der Klassenlehrer hat mindestens zu Beginn und am Ende der Unterrichts-
woche einen fixen Kontakt mit der Klasse oder mit den einzelnen Schülerinnen und Schülern (z. 
B. über BigBlueButton, Telefon, E-Mail, Chat, Moodle), um sich auszutauschen, Fragen zu be-
antworten und die Lernenden zu informieren.

Videokonferenzen werden nur für bestimmte Unterrichtsphasen und zeitlich begrenzt 
eingesetzt. 

Beachten Sie auch die festgelegten Standards: 

https://csgb.de/wp-content/uploads/2020/07/Umsetzung-Standards-HPI-Schulcloud.pdf 

Bitte stellen Sie sich darauf ein, dass die Lernplattformen am Montag, 11.1., eventuell wieder 
überlastet sein könnten.  

In den nächsten Wochen werden weitere Anpassungen erfolgen, über die wir Sie zeitnah informie-
ren.  

Trotz aller Widrigkeiten blicken wir optimistisch in die Zukunft und wünschen allen einen guten 
Start! 

Mit freundlichen Grüßen 

Frank Hielscher und das Schulleitungsteam 
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